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RS OGH 1987/11/11 1Ob35/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1987

Norm

BSG §3

SchUG §51

Rechtssatz

Die Erfüllung von Aufgaben nach § 51 Abs 3 SchUG fällt in den Schutzbereich des BSG. Bei einer angeordneten

Brandschutzübung hat daher der Bund den Schutz eines eine Klasse beaufsichtigenden Lehrers zu gewährleisten.
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